
� Deutsch-Französische Gesellschaft Baden-Baden e.V. 

Satzung vom 6. September 2019 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr

(1) Der Verein ist unter dem Namen „Deutsch-Französische Gesellschaft Baden-Baden
e.V." im Vereinsregister des Amtsgerichts Mannheim unter VR 200021 eingetragen.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Gemeinnützigkeit

(1) Die Deutsch-Französische Gesellschaft in Baden-Baden verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe
cke" der Abgabenordnung.

(2) Die Körperschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli
che Zwecke.

(3) Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Zweck des Vereins
(1) Zweck des Vereins ist es die deutsch-französischen Beziehungen auf zwischen

menschlichem, kulturellem, sportlichem und gesellschaftlichem Gebiet zu fördern und 
den europäischen Gedanken zu pflegen.

(2) Diesen Satzungszweck versucht der Verein durch Verwirklichung folgender Maximen 
zu erreichen:

- ,,Frankreich" in möglichst vielen Aspekten immer besser verstehen lernen: sprach
lich, kulturell, ökonomisch, geschichtlich usw.

- Die besondere deutsch-französische Geschichte Baden-Badens immer neu leben
dig werden zu lassen.

- Aktive Unterstützung von Schülergruppen, die sich um die deutsch-französische 
Beziehungspflege bemühen.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied der Deutsch-Französischen Gesellschaft Baden-Baden kann werden, wer 
sich zu den Zielen des Vereins gern.§ 3 bekennt.

(2) Über die Aufnahme eines Mitgliedes entscheidet auf der Grundlage eines schriftli
chen Antrages der Vorstand.

(3) Jedes Mitglied kann jederzeit den Austritt aus der Deutsch-Französischen Gesell
schaft Baden-Baden erklären. Die Austrittserklärung bedarf der Schriftform. Die Bei
tragspflicht für das laufende Jahr wird dadurch nicht berührt.

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus der Deutsch-Französischen 
Gesellschaft Baden-Baden ausgeschlossen werden, wenn es

a) nach zweimaliger schriftlicher Mahnung die ausstehenden Mitgliedsbeiträge 
nicht entrichtet hat

b) den Zielen des Vereins zuwider gehandelt und/oder ihm vorsätzlich Schaden 
zugefügt hat

c) sich einer unehrenhaften Handlung schuldig gemacht hat, die dazu angetan ist, 
das Ansehen des Vereins zu beschädigen.

In den Fällen (4) b) u. c) hat das Mitglied Anspruch darauf, vom Vorstand gehört zu wer
den. Dazu wird es vom Vorstand durch eingeschriebenen Brief aufgefordert. Folgt es die
ser Aufforderung nicht, kann der Vorstand· den Ausschluss verfügen. 
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§ 5　Mitgliedsbejtrag

(1 ) Mit de「 Aufnahme in den Ve「ein verpfiichtet sich das Mitgiied zu「 Zahlung des JeWeiis

gultigen Mitgiiedsbeit「ages.

E「 ist biS SPateStenS Ende des I Quartals zu ent「iChten.

Es wird unte「schieden zwischen.

a) Einzeimitgiiedschaft

b) Paa「e-/Fam冊enmitgiiedschaft

C) Mitgiiedschaft von Jugendlichen biS Zu「 Voiiendung der Be「ufsausbiidung

d) Mitgiiedschaft von ju「istiSChen Pe「sonen, Fi「men und K6「pe「schaft

(2) Ube「 die H6he de「 Mitgiiedsbeitrage entscheidet die Mitgiiederve「sammiung

(3) Bei unte崎h「ig beginnende「 Mitgiiedschaft wi「d de「 Mitgiiedsbeit「ag entSPreChend

gezwo岨eit

§6　DieOrgane

Die O「gane sind dIe Mitgiiederversammiung und de「 Vo「Stand.

§ 7　Die lVlitgIiederversammlung

(1) Die Mitgiiederversammiung lSt das h6chste Entscheidungso「gan de「 Deutsch-

Franz6sischen Geseiischaft Baden-Baden e V Sie tritt mindestens eInma=m Jahr ais

JahreshauptversammIung zusammen.

(2) De「 Vo「stand kam weitere aul!e「o「dentiiche Mitgiiederve「Sammlungen einbe「ufen.

E「 muss eine auβe「o「dentiiche Mitg=ederve「sammIung einbe「ufen, Wenn dies von

mindestens einem Vie巾ei de「 Ve「einSmitgiiede「 ve「iangt wi「d

(3) Die Einiadung zu「 MitgIiederversammiung erfoigt sch「圃ich pe「 Post oder E-Mail

du「ch den P「asidenten unter Mitteiiung de「 Tageso「dnung und unte「 Wah「ung einer

F「iSt VOn 4 Wochen vo「 dem Ve「sammiungstermin Bei de「 jah「iiCh stattfindenden

Mitgliederve「sammlung (Jah「eshauptversammiung) mussen mindestens foigende

Punkte auf de「 Tagesordnung enthaiten sein:

-　Bericht des P「asidenten / der P「asidentin und gegebenenfaIis

Weitere「 Vo「standsmitgiiede「

-　Be「icht des Schatzmeiste「s / de「 Schatzmeiste「in

-　Be「icht de「 Rechnungsp「ufe「 / de「 Rechnungsp「t]fe「innen

-　Entiastung des Vo「standes

ln Wahi」ah「en zus割zlich.

-　Wahi de「Vorstandsmitgliede「

-　Wahi de「 Rechnungsp「ufer / Rechnungsp「Oferinnen

(4) Vo「schIage fdr die Tageso「dnung und Ant「age an die Mitgliederversammiung aus

den Reihen de「 Mitgiiede「 mussen spatestens 2 Wochen vo「 dem jeweiiigen Ve「-

Sammiungste「min beim Vo「stand eingegangen sein.

§ 8　Beschlussfassung de「 MitgIiederve「sammIung

(1) Die MitgIlederve「sammiung beschiie飢jeweiis mit de「 Meh「heit de「 Stimmen der an-

WeSenden Mitgiieder. Stimmenube巾agung ist nicht mogiich.

(2) Satzungsanderungen k6men nu「 von mindestens einem Viertei de「 Mitgliede「 des

Ve「einS Ode「 vom Vorstand vo「geschiagen we「den

(3) Satzungsande「ungen k6men nu「 in Mitgiiederve「sammiungen ode「 auIle「Ordentii-

Chen Mitgliederversammiungen im Sinne VOn § 7 (2), mit eine「 d「ei Viertei Meh「heit

de「 anwesenden Mitgiiede「 beschIossen we「den

(4) Beschiusse zu Tagesordnungspunkten, die nicht Gegenstand de「 Tageso「dnung im

Sime VOn § 7 (3) wa「en, Sind unwi「ksam.
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§ 9　ProtokoIiie「ung

Ube「 den Ve「Iauf von Mitg=ederve「sammiungen (O「dentiiche und auBe「o「dentiiche) wi「d

jeweiis ein ProtokoIi gefertigt, das vom P「asidenten / von der Prasidentin und dem Proto-

koIifuhrer / de「 P「otokoilfuh「e「in zu unterzeichnen ist.

§ 10　DerVorstand

(1) De「 Vo「stand des Ve「einS besteht aus bis zu acht zu wahIenden deutschen undIode「

f「anz6siSChen Mitgliede「n:

-　dem P「asident / de「 P「asidentin

-　dem deutschen Vizep「asidenten / de「 deutschen Vizeprasidentin

-　dem f「anz6sischen ViZePraSidenten / der franz6siSChen Vizep「asidentin

-　dem Sch「附fuh「e「 / de「 Sch「ift佃h「e「in

-　dem Schatzmeiste「 / de「 Schatzmeiste「in

-　den biS Zu 3 Beisitze「n / Beisitzerinnen

Walliba「 ist jedes stimmbe「echtigte Mitglied des Vereins

(2) Die MitgIiede「 des Vo「standes werden du「Ch die Mitgiiederve「Sammiung einzein ge-

Wahit Bei de「 Abstimmung gilt die Stimmenmeh「heit de「 in der Mitgliederve「Samm-

Iung anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengieichheit erfoIgt StiChwahi. Die Wahien
komen offen du「chgefuhrt werden. Faiis ein Mitgiied geheime Wahien beant「agt, ist

geheim zu wahien.

(3) De「 Vo「stand wi「d jeweiis fur zwei Jah「e gewahlt. Eine Wiederwahl iSt m6giiCh

Scheidet ein Mitglied des Vorstands wah「end de「 AmtsperiOde aus, Wird de「 Nachfol-

ge「 / die Nachfoigerin軸r die 「eS輔che Amtsdaue「 des Vo「stands du「ch die Mitgiiede「-

VerSammiung gewahit

(4) De「 Vo「stand kam zur Unte「stutzung seine「 A「beit vo「 aiIem unte「 Be「ucksichtigung

de「 AuBenwirkung des Vereins einen Bei「at biiden, in den Mitglieder und Nichtmit-

gIieder de「 DFG Baden-Baden be「ufen we「den k6nnen. Nach M6giichkeit SO= diese「

Bei「at paritatisch aus deutschen und f「anz6sischen Mitgiiede「n besetzt sein.

§ 11軸h叩ng derGesch舐e desVe「eins

(1) Vo「stand im Slme VOn § 26 BGB sind de「 P「asident/die P「asidentin und die beiden

ViZeP「aSidentenNiZeP「aSidentimen. Sie Vert「eten den Ve「ein jeweiis einZeIn.

(2) lm innenverhaitniS g航Die Vizep「asidentenNizep「asidentimen soilen den Verein

nach auβen nu「 dam ve巾eten, Wem de「 Prasident/die P「asidentin ve「hindert ist und

eine dringende Entscheidung ansteht. Dabei gilt die Reihenfolge, deutsche「 ViZeP「a-

SidentNizeprasIdentin, danach f「anz6sische「 Vizep略SidentNizep「asidentin

(3) P「asidentIP「asidentin und Vizep「asidentenNizep「asidentinnen fuh「en die Gesch甜e

des Ve「einS in enge「 Zusammena「beit mit den ub「igen Vo「standsmitgijedem auf de「

Basis eine「 gemeinsamen zu verab「edenden Geschaftsordnung.

(4) De「 Vorstand t「itt auf Einbe「ufung du「ch den P「asidenten/die P「asldentin, 」edoch

mindestens einmai lm Quartai zusammen De「 P胎sident/die P「asidentin ieitet die

Vo「standssitZungen VOilzieht die Beschlusse und uberwacht die Einhaltung de「 Sat-

Zung

(5) Beschlt]sse de「 Vo「standssitzung werden du「ch Stimmenmeh「heit de「 anwesenden

Vorstandsmitgiiede「 gefasst. BeschIusse sind nu「 guitig, Wenn mindestens 3 Voト

Standsmitgiiede「 anwesend sind Bei StimmengleiChheit entSCheidet die Stimme des

P 「asidenten

(6) Zu den Aufgaben des Vo「standes geh6ren Vorschlage, E「6rte「ungen und BeschIuss-

fassungen zu P「og「ammen des Vereins, SOnStigen Vo「haben des Ve「einS Die Vo「-

be「eitung von Mitgiiederve「sammlungen, BeschIussfassung uber die 」eWe帥gen von

dem P「asidenten/der Prasidentin vo「geschlagenen Tageso「dnungen.

(7) Sollten Ånde「ungen der Satzung aufg「und Beanstandungen des Registe「ge「ichts

Mannheim bzw. Finanzamtes Mannheim notwendig sein, Wi「d de「 Vorstand?「maCh-

tjgt in eine「 eigenS dafur einbe「ufenen Vo「standssitZung die notwendige Ånderung
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de「 Satzung zu beschiiei!en, damit eine Eint「agung de「 Neufassung ins Ve「eins「egis-

te「 erfoigen kam.

§ 12　晒ttelveWendung, KontroIIe,

(1 ) Die Deutsch-Franz6siSChe Geseiischaft e V. vervendet lh「e Mittel nach den P「inZi-

Pien de「 GemeinnOtzlgkeit und der spa「Samen Haushaitsfuh「ung.

(2) Die Einnahmen setzen sich zusammen aus:

a) Beitragen de「 MitgIieder

b) Spenden

C) Zuwendungen du「ch D「itte, lnSbesonde「e de「 6ffentiichen Hand

(3) Die Ausgaben setzen sich zusammen aus Kosten f0「

a) Verwaitung und Organisation des Ve「eins

b) Du「chfOhrung von Ve「anstaItungen im Sinne des § 3

(4) Zur Kont「o=e de「 Rechnungsfuh「ung sind bei den Vo「Standswahien zwei Rech-

nungsp「ufe「zu wahlen, § 7 (3) Sie P「ufen die B的her des Ve「eins und berichten de「

Mitgiiederversammiung. P「ufungsberichte sind sch「iftiich vo「zuiegen und we「den Be-

Standteii des Protokoiis de「 MitgIiederve「sammiung

DIe ailjahriich notwendige Entlastung des Vo「standes kann e「st erfoigen, Wenn die

Rechnungsp「ure「 eine o「dnungsgemaβe Buchfuh「ung bestatigt haben. Sie we「den

jewe=s fu「 2 Jahre gewahit, Wiederwahi ist m6gliCh.

§ 13　Auf記sung des Ve「eins

(1) Die Auflosung des Vereins kam nu「 du「Ch eine eigens dazu einbe「ufene au置!e「o「-

dentiiChe Mitgiiederversammiung mit Zustimmung VOn d「ei Vierteln der anwesenden

Mitgliede「 beschiossen we「den.

(2) Bei Aufi6sung oder Aufhebung de「 K6rpe「schaft oder bei Wegfali steue「begunstigte「

Zwecke f訓t das Ve「m6gen de「 K6「Pe「SChaft an eine ande「e steuerbeg0nstigte K6ト

Pe「SChaft zwecks Vervendung fu「 die F6rde「ung und問ege de「 deutsch-f「anz6si-

SChen Beziehungen im Sime von § 3 dieSe「 Satzung.

(3) An welche als steue「begunstigt anerkamte K6「Pe「SChaft ode「 K6「Pe「SChaft des 6f-

fentiichen Rechts das Ve「m6gen geht, beschiie飢die Mitgiiederve「Sammiung

§ 14 Sprachfassungen

Von diese「 Satzung gibt es eine f「anz6sische und eine deutsche Fassung. lm HinbliCk

da「auf, dass die Satzung sich an das deutsche Ve「eins「echt anIehnt言St die deutsche

Fassung ma息gebend.

§ 15 Inkra請reten de「 Satzung

(1) DIeSe Satzung wu「de von der Mitgiiederve「sammiung am 6. Septembe「 beschiossen.

Sie t「itt mit de「 Eint「agung ins Vereinsregiste「 in K「aft.

(2) Sie erSetZt die in de「 MitgIiederve「sammIung am 20. Ma「z 2b15 beschiossene Sat-

Zung de「 Deutsch-F「anz6sischen GeseiIschaft Baden-Baden e. V

Baden-Baden, den 6 September 2019

多々っっ∠孝二パケ‾
Gerha「d Kesseihut

P「asident

Einae[raaen ins Ve「einsreqiste「 am 25.09.2019
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